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Grdsl. Schema für alle Freiheitsgrundrechte 

1. Schutzbereich 

2. Eingriff 

3. Rechtfertigung 

Drei Unterpunkte – Schwerpunkt meist Punkt 3 

a) Persönlich und b) sachlich – WER kann sich auf das Grundrecht 
berufen; WAS ist geschützt? 

Meist der kürzeste und unproblematischste Unterpunkt 

Gibt es eine Rechtfertigung für den Eingriff? Wie muss diese 
ausgestaltet sein? Nur wenn Eingriff nicht verfm. gerechtfertigt ist 
liegt eine Verletzung des Grundrechts vor. 
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Persönlicher Schutzbereich 

Jedermanns- oder Menschenrecht 

Alle natürlichen Personen 
Religionsmündigkeit:  

14 Jahre 

Auch jur. Personen,  
sogar jur. Personen des öff. 

Rechts  
(anerkannte Glaubens-

gruppen, s. Art. 137 Abs. 5 
WRV) 
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Sachlicher Schutzbereich 
Sinndeutung von Welt 

und Mensch 

In zwei Ausprägungen 

Glaube und Religion Weltanschauung 

Sinndeutung  unter Bezugnahme auf ein höheres Wesen 
(Glaube bzw. Religion) oder ohne dieses (areligiöses 

Bekenntnis) 
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Wichtig: 

Verbindlichkeit 

Bei Berufung auf eine Religion muss es eine plausible 
Behauptung innerhalb eines geschlossenen 

Gedankengebäudes und einen gewissen 
Organisationgrad geben. 

Zudem ist bei Glaube/Religion zu prüfen, ob die 
Handlung zwingend vorgeschrieben oder freigestellt 

ist (Vielehe) oder ggf. ersetzt werden kann (z.B. 
Nachholen eines Gebets zu einer anderen Zeit).  
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Sachlicher Schutzbereich 
Gewissen  

(auch Abs. 3) 

Einteilung in zwei Ergebnisse: 

Gut/Richtig Böse/Falsch 

Notwendig für eine Gewissensentscheidung ist die 
selbstempfundene Verbindlichkeit, d.h. man kann nicht gegen 

sein Gewissen handeln 
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Sachlicher Schutzbereich 

Weiter 
Schutzbereich 

forum internum forum externum 

Erlaubt, einen Glauben usw. zu haben  
(intern) oder nicht zu haben, aber auch  
diesen zu äußern/nicht äußern zu müssen  
und sein gesamtes Leben danach  
auszurichten (extern).  
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Was wird geprüft? 

Einheitlicher Schutzbereich 

Abs. 1 und 2 des Artikel 4 sind im Zusammenhang  
zu sehen. Ist in Absatz 1 von „Glauben“, „Gewissen“ 

und „religiösem und weltanschaulichem Bekenntnis“ 
die Rede, erwähnt Absatz 2 nur die 

„Religionsausübung“.  
Daher immer von Art. 4 Abs. 1 und 2 sprechen oder 

nur von Art. 4. 
Ausnahme: Absatz 2 schützt speziell „kultische 

Handlungen“ wie etwa Gottesdienste. 
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Hier: verfassungsimmanente Schranke 

Verfassungs-
unmittelbar 

Gesetzes-
vorbehalt 

Bei 
Freiheitsgrundrechten 

Verfassungs-
immanent 

Bei Art. 4 aus Text keine  
Schranke erkennbar 

Einschränkung durch 
kollidierendes Verfassungsrecht, 

d.h. Grundrechte Dritter oder 
andere hochwertige 

Verfassungsgüter 
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Normenkollision: Abwägung 

Praktische 
Konkordanz 

Artikel 4 GG Kollidierendes Recht 

Voraussetzungen: 
– kollidierendes Verfassungsrecht 
– Eingriff entspricht dem Grundsatz vom Vorbehalt 
des Gesetzes 
– Eingriff ist verhältnismäßig 
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Beispiele für Einschränkungen 
Eigenes Leben Leben, Verkehrs-

sicherheit 
Versammlungsfreiheit 

Verweigerung der 
Blutstransfusion, 
Medikamente, 
Impfung  o.ä. 

Art. 2 II 1 GG Art. 2 II 1 GG 

Religionsfreiheit 
begründet nicht 

automatisch 
Anspruch auf 

Befreiung von der 
Helmpflicht (für 
Sikhs s. VGH BW 

10 S 30/16) 

Art. 8 GG 

Versuch beide Grundrechte zu 
größtmöglicher Entfaltung 

gelangen zu lassen, z.B. keine 
Demonstration in der Kirche 
während des Gottesdienstes; 

aber auch keine Verbannung an 
einen komplett anderen 

Ort/andere Zeit 
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Beispiele für Einschränkungen 
Tierschutz Neutralität d. Staates Neutralität d. Staates 

„Schächtverbot“,  
Untersagung durch 

BVerwGE 99, 1 
Ausnahmege-
nehmigung: 

BVerfGE 104, 337  

Art. 20a) GG Art. 33 GG 

„Kruzifixverbot“: 
BVerfG 1 BvR 

1087/91; 
EGMR 30814/06, 
2. Kammer 03.11. 

2009, Große 
Kammer 

18.03.2011 

Art. 33 GG 

Lange als Grundlage für 
generelles „Kopftuchverbot“ im 

öffentl. Dienst; derzeit 
differenzierte Betrachtung (vgl. 1 
BvR 471 und 1181/10) mit teils 

je nach Bundesland sehr 
unterschiedlicher Regelung (vgl. 

zum Verbot in Hessen 2 BvR 
1333/17) 
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